
  1 

Gemeinde    Greifenberg 
Lkr. Landsberg am Lech 

 

Bebauungsplan    Jägersteig - Ost 
 
 
Flur Nr.  386 TF, 386/2, 388, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 

388/5, 388/6, sowie die Straßenflächen 388/7 
 
Gemarkung    Greifenberg 
 
 
Planfertiger    vonMeierMohr Architekten PartG mbB 
     An der Point 1    

86938 Schondorf am Ammersee 
 

 
Plandatum    01.04.2022 (Vorentwurf) 
     24.01.2023 (Entwurf) 
     09.05.2023 

 
Begründung 

 
 
 
 
 
Inhalt 
 
1     Planungsanlass und Verfahren 
2     Bestand und städtebauliche Situation 
3     Planungsrechtliche Situation 
4     Planungsziele 
5     Inhalt des Bebauungsplanes 
6     Bodenordnende Maßnahmen 
7     Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 
 
 
 
 
 

Das Planungsgebiet umfasst die Grundstücke Flur Nrn. 386 TF, 386/2, 388, 
388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, sowie die Straßenflächen 388/7, 
Gemarkung Greifenberg. 
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1. Planungsanlass und Verfahren 
 

Anlass der Planung sind diverse Bauvoranfragen für eine verdichtete Bebauung der 
Flur Nr. 388 mit Geschosswohnungsbau in einem einzigen Gebäudevolumen und die 
Feststellung, dass die beantragten Vorhaben einer geordneten Städtebaulichen 
Entwicklung widersprechen. Zudem gab es mündlich formulierte Wünsche der 
Eigentümer der bereits bebauten Grundstücke Flur Nr. 388/1 und 386/2, die 
Grundstücke mit weiterer Bebauung und / oder weiterer Grundstücksteilungen, zu 
verdichten. 

 
Im Planungsgebiet sollen sich die Bauten in ihrer Dichte und Körnung harmonisch in 
die Bebauung und Nutzung des westlich der Straße „Jägersteig“ liegenden 
Wohngebiets, einfügen. Zudem soll aufgrund der engen Straßenbreite der Straße 
„Jägersteig“ der Bebauungsplan gewährleisten, dass alle erforderlichen Stellplätze auf 
den privaten Baugrundstücken verortet werden, um ein störendes Parken auf der 
öffentlichen zu vermeiden. 
 
Die bestehenden Bauten auf Flur Nr. 388/2, 388/3, 388/4, 388/5 und 388/6 fügen sich 
bereits harmonisch ein und sollen als solche im Bebauungsplan übernommen werden.  
 

 
2. Bestand und städtebauliche Situation 
 

Das ca. 0,9 ha große Planungsgebiet liegt in zentraler Lage der Gemeinde 
Greifenberg, wird im Osten von einer verdichteten Bebauung mit 
Geschosswohnungsbau (Altergerechtes Wohnen) auf Flur Nr. 116 und gewerblichen 
Nutzungen (Landwirtschaft und Christbaumverkauf) auf Flur Nrn. 387 und 387/2 und 
im Westen von der Straße „Jägersteig“ mit homogener Reihenhaus- Doppelhaus- und 
Einzelhausbebauung, begrenzt. 

 
Die bauliche Entwicklung der westlich angrenzenden Baugebiete wird durch den 
Bebauungsplan Greifenberg-West, geregelt. Mit der 13. Änderung des 
Bebauungsplans Greifenberg-West vom 10.03.2006 wurde dieses Baugebiet als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. 

 
 
3. Planungsrechtliche Situation 
 
 
3.1  Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Greifenberg i.d. Fassung vom 10.11.1997 

wurde mit Bescheid des Landratsamtes Landsberg am Lech vom 26.06.1998, Az. 
610-5, genehmigt und am 13.07.1998 bekannt gemacht. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan deckt sich mit den Ausweisungen des 
Flächennutzungsplanes, der das Planungsgebiet als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
ausweist. 

 
3.2  Aufgrund der Tatsache, dass im Planungsgebiet deutlich weniger als 20.000 m² 

Grundfläche ausgewiesen werden, kann der Bebauungsplan im so genannten 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 

 
 
3.3  Der Regionalplan München sieht für das Instruktionsgebiet explizit Siedlungs- oder 

Wohnbauflächen (Ortsbereich) vor.  
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4. Planungsziele 
 
 
4.1 Das  Ziel und der Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes kann in folgende 

Zieldefinitionen zusammengefasst werden: 
 

• Geordnete bauliche Entwicklung als Allgemeines Wohngebiet 
• Harmonische Einfügung in das Wohngebiet im Westen 
• Parkplätze auf privaten Grundstücken 
• Flächen sparende Zufahrten und Zuwegungen 
• Geordnete Einteilung von Freiflächen (privates Grün) 

 
 
5. Inhalt des Bebauungsplanes 
 
  Der Umgriff des Bebauungsplanes umfasst 9.015 m2 und setzt sich wie folgt 

zusammen: 
 

Fläche WA1, WA2, WA3, WA4   5.328 m² 
Private Grünfläche   1.646 m² 
Private Verkehrsfläche „Parken“  462 m² 

           Private Verkehrsfläche „Zufahrt“   850 m² 
           Straßenflächen (öffentlich)  729 m² 
          
           Umgriff  9.015 m² 

 
 
5.1  Art der baulichen Nutzung 
 

Das Planungsgebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. §4 BauNVO 
festgesetzt, wobei Tankstellen, Gartenbaubetriebe, Gastronomie und Ladengeschäfte  
auch ausnahmsweise nicht zulässig sind. 

 
 
5.2  Maß der baulichen Nutzung 
 
 Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch folgende Parameter 

festgesetzt: 
 

a) Maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse 
b) Maximal zulässige Grundfläche der Hauptgebäude im Bauraum 
c) Maximal zulässige Wandhöhe gemessen von festgesetzten Höhenkoten 
d) Höheneinstellung der Gebäude im Bezug auf das natürliche Gelände mit 

Festlegung der maximal zulässigen Ergeschoss-Fußbodenhöhe 
e) Dachneigung und Dachformen 

 
 
5.3  Städtebauliches Konzept und bauliche Gestaltung 
 
  Über die bauliche Gestaltung sind ausreichend Festsetzungen im Bebauungsplan 

getroffen. Weitergehende gestalterische Einschränkungen sind seitens des 
Planungsträgers nicht gewünscht. 

 
 
5.4  Natur und Landschaft, Grünordnung 

 
  Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wurde für das gesamte Gemeindegebiet ein 

Landschaftsplan erarbeitet, der in die vorbereitende Bauleitplanung weitestgehend 
integriert wurde.  
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 Der Bebauungsplanentwurf enthält weit mehr Festsetzungen zum Schutz der Natur, 
der Landschaft sowie zur Begrünung, als dies in einem nach §34 BauGB zu 
beurteilenden Baugebiet zwingend erforderlich wäre. 

 
 
5.5  Artenschutzrecht 
 

Arten, die nach § 44 BNatSchG zu den geschützten Arten zählen, sind von der 
Maßnahme nicht betroffen. Die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen 
Fläche entlang der Autobahn (A96) wird im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
durch die angrenzenden, naturbelassenen Kleinflächen (Baum- und Strauchbewuchs) 
erfüllt und nach Austrieb der festgesetzten Bepflanzung insbesondere in den 
Allgemeinen Wohngebieten entscheidend verbessert.  

 
 
5.6  Denkmalschutz 
 

Im Planungsgebiet befinden sich keine von Denkmalschutz betroffenen Gebäude und 
keine vom Denkmalschutz erfassten Bodendenkmäler. 

 
 
5.7  Verkehr, Stellplätze 
 

Es bestehen beengten Verkehrsverhältnisse auf der Straße  „Jägersteig“. Trotz 
geringer Straßenbreite wird diese in der Regel zum Parken durch die Anwohner 
genutzt und es kommt zu Behinderungen des Verkehrs. Einsatzfahrzeuge und /oder 
Müllabfuhr können deshalb teilweise nicht passieren.  

 
Der ruhende Verkehr / Parkplätze werden deshalb in der Planung auf den eigenen 
Grundstücken über Eigentümerzufahrten in offenen Stellplätzen und Carports 
angeordnet. Für WA1, WA3 und WA4 wird ein Stellplatzschlüssel von 3 Stellplätzen je 
Wohneinheit (je Haus, je Doppelhaus oder je Reihenhaus) und 1 Stellplatz je 
Einliegerwohnung, festgesetzt. Damit wird gewährleistet, dass die zusätzlichen 
Stellplätze der Neubebauung ausreichend vorhanden sind, und die Situation am 
Jägersteig nicht zusätzlich belasten.  
 
Die bestehende Situation für Zufahrten und Stellplätze im WA2 wird entsprechend des 
gebauten Bestandes mit 2 Stellplätzen je Wohneinheit übernommen. 

 
 
5.8  Lärmschutz 
  

Das Plangebiet ist durch den Verkehrslärm der BAB A96 belastet. Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm werden im Plangebiet 
überschritten. Es treten tags Beurteilungspegel von bis zu 70 dB(A) und nachts von 
bis zu 63 dB(A) auf. Bei Überschreitung der Orientierungswerte soll Schallschutz in 
Form einer entsprechenden Grundrissorientierung bzw. der Realisierung passiver 
Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Hierzu werden entsprechende 
Festsetzungen formuliert. Auf die schalltechnische Untersuchung der Accon GmbH 
wie in der Satzung aufgenommen, wird verwiesen. 

 
 
6.  Bodenordnende Maßnahmen 
 

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes sind bodenordnende Maßnahmen nicht 
erforderlich.  
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7.  Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 
  Die notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind in der Straße „Jägersteig“ 

zum Anschluss des Baugebiets vorhanden.  
 
 
 
Schondorf am Ammersee, den ……………    Greifenberg, den …………… 
 

 
 

Planer  Gemeinde Greifenberg 
 
 
 
Helgo von Meier  Patricia Müller 
Dipl. Ing. Architekt  1. Bürgermeisterin  
vonMeierMohr Architekten PartG mbB  


